










Bemerkungen

Die Beurteilung durch den Petitionsausschuss fast die Ist-Situation 
zusammen. Sie leuchten die bestehenden Gesetze aus und haben weitere 
Rechtsurteile angefügt.

Nicht aber sind sie darauf eingegangen was Klimawandel bedeutet. Sie 
haben in Gänze die angefügten Beispiele ignoriert die darlegen wie es 
derzeit auf dem Wohnungsmarkt aussieht. Sie haben nicht rekapituliert, 
dass es trotz dem AG Zeitz Urteil 1997 doch noch weitere 
Gerichtsverfahren brauchte, also offenbar keine Klarheit besteht. 
Eigentumsinteressen selbst in diesen aktuelleren Urteilen überwogen, so 
dass Mietenden zwar zu ihrem Recht kommen könnten, wenn sie den 
gesamten Prozess durchlaufen wollten und Einschränkungen hinnehmen 
würden.

Den §554 BGB um den Begriff Hitzeschutz zu ergänzen, wäre zeitgemäß 
gewesen und hätte der Gewichtung der Artikel im Grundgesetz 
entsprochen. Barrierereduzierung ist dort im übrigen nur im 
Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen aufgeführt – und nicht 
allgemein zum Schutz der Gesundheit. Der Petitionsausschuss hat die 
entscheidenden Stellen verkürzt dargestellt bzw. ignoriert.

So ist schon der erste Satz ein kleiner Schocker: „..Anbauten an der 
Fassade..“ klingt doch gleich viel dramatischer als Fenster und Türen. 
Welcher Abgeordnete sich spart das Original zu lesen, wird hier schon in 
einer klare Richtung gelenkt. 

Artikel 2 Absatz 2 GG

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes 
eingegriffen werden.

Artikel 14 GG

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden 
durch die Gesetze bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der 
Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der 
Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der 
Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten 
offen.

§554 Absatz 1 BGB

(1) Der Mieter kann verlangen, dass ihm der Vermieter bauliche Veränderungen der 
Mietsache erlaubt, die dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen, dem 
Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge oder dem Einbruchsschutz dienen. Der 
Anspruch besteht nicht, wenn die bauliche Veränderung dem Vermieter auch unter 
Würdigung der Interessen des Mieters nicht zugemutet werden kann. Der Mieter 
kann sich im Zusammenhang mit der baulichen Veränderung zur Leistung einer 
besonderen Sicherheit verpflichten; § 551 Absatz 3 gilt entsprechend.


